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Betreff:  Legistik und Recht; Fremdlegistik; BG-BMVIT 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Luftfahrtgesetz geändert wird; 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres 

 

 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres ergeben sich zu dem im Betreff 

bezeichneten Entwurf folgende Bemerkungen: 

 

Inhaltliche Anmerkungen:  
 

Zu § 12: 
Es wird ersucht, die gegenständliche Novellierung zu einer aus Sicht des BM.I im Hinblick 

auf den Betrieb der Polizeihubschrauber erforderlichen Anpassung des § 12 zu ergänzen. 

 

Im zweiten Satz des  Abs. 3 sollte die Textierung „sowie für Luftfahrzeuge, welche gemäß 

Art. 1 (2) der VO (EG) Nr. 216/2008 verwendet,“ eingefügt werden, sodass der ganze Satz 

zu lauten hätte: „Dabei können Sonderbestimmungen für Ultraleichtflugzeuge, motorisierte 

Hänge- und Paragleiter, Fallschirme, Hänge- und Paragleiter sowie für Luftfahrzeuge, 

welche gemäß Art. 1 (2) der VO (EG) Nr. 216/2008 verwendet werden, festgesetzt werden, 

soweit dadurch nicht die Sicherheit der Luftfahrt beeinträchtigt wird.“ 

 

Die Hubschrauber des BM.I sind gemäß Art. 1 (2) der VO (EG) Nr. 216/2008 als 

Staatsluftfahrzeuge (das sind Luftfahrzeuge, die im Militär-, Polizei- und Zolldienst verwendet 

werden) ausgenommen. Deshalb besteht ein Regelungsbedarf im nationalen Luftfahrtrecht.  
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Die angeführten Sonderbestimmungen, welche dem BM.I den Einbau, den Betrieb und die 

Instandhaltung von polizeitaktischen Einbauten ermöglichen, sind in einer Verordnung auf 

Grund des Luftfahrtgesetzes (Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung – ZLLV 2010) 

zu regeln. 

 

Ferner sollte dem § 12 folgender Absatz 5 angefügt werden:“ Es besteht im Hinblick auf Art. 

14 der VO (EG) Nr. 216/2008 die Möglichkeit, Flexibilitätsbestimmungen anzuwenden.“ 

Diese Bestimmung dient dazu, in Angleichung an das europäische Recht (Art. 14 der VO 

(EG) Nr. 216/2008) eine Flexibilisierung in flugbetrieblichen und flugbetriebstechnischen 

Angelegenheiten zu ermöglichen. 

 

Redaktionelle Anmerkungen: 
 

Zu Z 1 (Inhaltsverzeichnis): 
Im Eintrag zu § 28 wäre zwischen dem Paragraphenzeichen und der Paragraphenzahl ein 

Leerzeichen einzufügen. 

 

Zu Z 18 (§ 10a): 
Da vorgeschlagener § 10a lediglich einen Absatz enthält, kann die Absatzbezeichnung „(1)“ 

entfallen. 

 

Zu Z 67 (§ 78):  
Vor der Absatzbezeichnung „(1)“ wäre noch die Paragraphenbezeichnung „§ 78.“ 
einzufügen. 

 

Gleichzeitig wird eine Ausfertigung dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 

in elektronischer Form übermittelt. 

 

 

Für die Bundesministerin: 

 

Mag. Peter Andre 

 

 

elektronisch gefertigt 
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